
§ 3 Zollflugplätze 

(1) Die Zollflugplätze werden im Bundesanzeiger bekanntgegeben. 
 
(2) Ist ein von einem Zollflugplatz unmittelbar aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft 
ausfliegendes Luftfahrzeug infolge eines unvorhersehbaren Ereignisses oder höherer 
Gewalt außerhalb eines Zollflugplatzes gelandet, so darf der Weiterflug aus dem 
Zollgebiet der Gemeinschaft von diesem Landeplatz nur fortgesetzt werden, wenn 
die Ladung unverändert ist. 
 
(3) Unmittelbar aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft ausfliegende Luftfahrzeuge 
sind vom Zollflugplatzzwang befreit, wenn die Luftfahrzeuge und die beförderten 
Waren als im Sinne der Artikel 231 und 232 Abs. 2 der Durchführungsverordnung 
zum Zollkodex angemeldet gelten und Verbote und Beschränkungen nicht 
entgegenstehen. 
 
(4) Für die Befreiung vom Zollflugplatzzwang gilt § 2 Abs. 3 sinngemäß. 

 

 

Zollkodexdurchführungsverordnung (ZK-DVO) 

Artikel 231 
Folgende Waren gelten als durch eine Willensäußerung im Sinne des Artikels 233 
Buchstabe 
b) zur Ausfuhr angemeldet, sofern sie nicht ausdrücklich angemeldet werden: 
a) nicht ausfuhrabgabenpflichtige Waren zu nichtkommerziellen Zwecken, die im 
persönlichen Gepäck von Reisenden enthalten sind; 
b) im Zollgebiet der Gemeinschaft zugelassene Beförderungsmittel, sofern sie dazu 
bestimmt sind, später wiedereingeführt zu werden; 
c) Waren im Sinne des Kapitels II der Verordnung (EWG) Nr. 918/83 des Rates; 
d) sonstige Waren von geringer wirtschaftlicher Bedeutung, wenn die Zollbehörden dies 
zulassen. 

 

Artikel 232 
(1) Zollanmeldungen zur vorübergehenden Verwendung können für folgende Waren durch 
eine Willensäußerung im Sinne des Artikels 233 nach Maßgabe des Artikels 579 abgegeben 
werden, sofern sie nicht schriftlich oder mündlich angemeldet werden: 

a) persönliche Gebrauchsgegenstände und Waren zu Sportzwecken, die von Reisenden 
gemäß Artikel 563 eingeführt werden; 
b) in den Artikeln 556 bis 561 genannte Beförderungsmittel; 
c) Betreuungsgut für Seeleute, das auf einem im internationalen Seeverkehr eingesetzten 
Schiff gemäß Artikel 564 Buchstabe a) verwendet wird. 
 
(2) Sofern die in Absatz 1 genannten Waren nicht Gegenstand einer ausdrücklichen 
Zollanmeldung sind, werden sie als zur Wiederausfuhr nach Beendigung der 
vorübergehenden Verwendung durch eine Willensäußerung im Sinne des Artikels 233 
angemeldet angesehen. 

	  


